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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §11;

BAO §20;

1. BAO § 11 heute

2. BAO § 11 gültig ab 26.03.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 20/2009

3. BAO § 11 gültig von 19.04.1980 bis 25.03.2009 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

1. BAO § 20 heute

2. BAO § 20 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Nach der ständigen hg. Rechtsprechung kann die Behörde die Frage der Einbringlichkeit der Haftungsschuld beim

Haftenden bei ihren Zweckmäßigkeitsüberlegungen vernachlässigen (vgl. etwa das zu § 11 BAO ergangene hg

Erkenntnis vom 16. Dezember 1999, 97/16/0006) und stehen persönliche Umstände wie die "wirtschaftliche

Leistungsfähigkeit" oder eine Vermögenslosigkeit des Haftenden in keinem erkennbaren Zusammenhang mit der

Geltendmachung der Haftung (vgl. z.B. das hg. Erkenntnis vom 25. Juni 1990, 89/15/0067, sowie weiters die hg.

Erkenntnisse vom 14. Dezember 2006, 2006/14/0044, vom 28. April 2008, 2004/13/0142, und vom 28. Mai 2008,

2006/15/0007 und 2006/15/0089).Nach der ständigen hg. Rechtsprechung kann die Behörde die Frage der

Einbringlichkeit der Haftungsschuld beim Haftenden bei ihren Zweckmäßigkeitsüberlegungen vernachlässigen

vergleiche etwa das zu Paragraph 11, BAO ergangene hg Erkenntnis vom 16. Dezember 1999, 97/16/0006) und stehen

persönliche Umstände wie die "wirtschaftliche Leistungsfähigkeit" oder eine Vermögenslosigkeit des Haftenden in

keinem erkennbaren Zusammenhang mit der Geltendmachung der Haftung vergleiche z.B. das hg. Erkenntnis vom 25.

Juni 1990, 89/15/0067, sowie weiters die hg. Erkenntnisse vom 14. Dezember 2006, 2006/14/0044, vom 28. April 2008,

2004/13/0142, und vom 28. Mai 2008, 2006/15/0007 und 2006/15/0089).
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